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RS OGH 1965/6/30 7Ob189/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1965

Norm

ABGB §863 K

VersVG §38 Abs2

Rechtssatz

Ist die Erstprämie zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, so bleibt die Leistungsfreiheit des

Versicherers weiter bestehen, auch wenn dieser später Teilzahlungen angenommen, den Rest gestundet und einen

neuen Versicherungsschein ausgestellt hat, auf dem als Beginn der Versicherung ein Tag vor dem Eintritt des

Versicherungsfalles genannt ist.
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